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Ir 2829 der Beibgen zu de~ Stenog,ilphischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. G('sdzgebungspe;iode 

Nr.139S/J 
1971 "10- 11 ANFRAGE 

der: Abgeordneten S'l'EINBAUER, Dr. KOHLMAlER 

und Genossen 

an "den Bundesminister für Verkehr 

betreffend Erlöschen der Sendebewilligung für den 

österreichischen Rundfunk 

Der österreichische Rundfunk bedarf - wie jeder andere In­

haber von Fernmeldeanlagen - zum Betreiben der Sendeanlagen 

einerfernmeldebehördlichen Bewilligung. Eine solche 

fernmeldebehördliche Konzession 'iflUrde mit Bescheid vom 

18. Dezember 1957 (BM. Zl. 65.000 - 8/1957) der "öster­

reichischen Rundfunk Ges.rn.b.H. in Wien" erteilt. Die Be­

willigung wurde al.lerdings mit der Auflage erteilt, daß sie 

durch Auflösung der Gesellschaft - eben der "österreichischen 

Rundfunk Ges.m.b.H." - erlisch-t. 

Durch das Rundfunkgesetz 1974 vrurde die "österreichische 

Hundfunk Ges .m. b. H. "aufgelöst und in die öffentlich-rechtliche 

Anstalt "österreichischer Rundfunk" umgewandelt. Gemäß . 

§33 Abs. 2 Rundfunkgesetz ~974 sind die Geschäftsanteile 

an der Hösterrej.chischen Rundfunk Ges.rn.b.H. 1I mit 

15. Oktober 1974 untergegangen. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erk~nntnis vom 27. Juni 1975 1 

Samr.:-.lung Nr. 7593, zum Rechtsübergang von der "österreichischen 

Rundfunk Ges.m.b.H." zur Anstalt "österreichischer Rundfunk" 

folgendes festgestellt: 
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11 Mit der durch Gesetz bewirkten Umwandlung der 'öster­

reichischen Rundfunk Ges.m.boH.' in die öffentlich­

rechtliche Anstalt'österreichischer Rundfunk' ist der 

Bestand der 'österreichischen Rundfunk Ges.m.b.H.' 

beendet worden. n 

Weiters führt der Verfassungsgerichtshof aus: 

". --.. 
2 

n Der erste Satz des'§ 33 Abso 2 RFG ist seinem Inhalte nach 

lediglich eine deklarative Wiedergabe der Rechtsfolgen, 

die sich aus der Umwandlung der 'österreichischen Rund­

funk Ges.rn.b.H' in eine Anstalt des öffentlichen Rechtes 

nach § 33 Abso 1 und aus der damit bewirkten Beendigung 

de~ Bestandes der 'österreichischen Rundfunk Ges.rn.b.H.' 

ergeben hat" 

Nach Auffassung des Verfassungsgerichtshofes ist also 

in privatrechtlicher Hinsicht zwischen der "österreichischen 

Rundfunk Ges.m.b.H" und der öffentlich-rechtlichen An-

stalt "österreichischer Rundfunk" keine Kontinui.tät ge­

geben. Das gilt umsomehr für die Sendebewilligung, die 

als ein "höchstpersönliches Recht" an die Person des 

Bewilligungsinhabers gebunden ist. Die Feststellungen des 

Verfassungsgerichtshofes lassen also keine andere 

Deutung zu, als daf3 die "österreichische Rundfunk Ges.rn.b .. H." 

mit 15. Oktober 1974 aufgelöst vlUrde und damit gemäß 

Zif. 21 die Bewilligung mit diesem Zeitpunkt erloschen 

ist. Dies ~~rde offensichtlich weder vom östeLreichischen 

Rundfunk, noch vom Verkehrsministerium - als ~ewilligungs­

behörde - zur Kenntnis genommen, denn nach wie vor 

stützt sich der gesamte Sendebetrie;b des österreichischen 

Rundfunks auf diese - schon erloschene - Bewilligung • 

Neue Sendeanlagen werden nach wie vor unter Be?ugnahme 

auf die schon erloschene Bewilligung aus dem Jahr 1957 

genehmigt. Im übrigen kann man feststellen, daß die schon 

erloschene Sendebewilligung aus dem Jahr 1957 zahlreiche 

Besti~ungen enthält, die teilweise durch das Rundfunk­

gesetz überholt sind, teils verfassungsrechtlich 

bedenklich sind. 
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Der österreichJsche Rundfunk operiert also seit 15., Oktober 

1974 ohne eine en'tsprechende fernmeldebehördliche Be­

'ililligung und damit, entgegen dem Fernmeldegesetz bzw. 

der Privatfernmeldronlagenverordnung. 

Die unterfert,igter~ Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Verkehr folgende 

A n fra g e 

1) Teilen Sie die Auffassung, daß die Sendebewilligung 

des österreichischen Rundfunks mit dem 15. Okt.ober 1974 

erloschen .lst? 

2) v;elche Maßnahmen werden Sie auf Grund der Fernmelde­

gesetze gegen den österreichischen'Rundfunk ergreifen, 

der sei,t ,1'5 •• Oktober 1974 ohne fern.-rneldebehördliche 

Konzession und damit gesetzeswidrig den Rundfunk­

dienst besorgt? 

3) Liegt Ihnen ein Antrag des österreichischen Rundfunks 

auf Neuerteilung der senderechtlichen Konzession vor? 

4) Beabsichtigen Sie einen Gesetzesentwurf zu erarbeiten, 

damit der derzeit gesetzvlidrige Zustand hinsichtlich 

des österreichischen Rundfunks saniert wird? 
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